
  geänderter Beschlussvorschlag! 

 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 
Kindertagesstätten 

27.11.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 
 

08.12.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 09.12.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 16.12.2015 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Kindertagesstätten Stadt Halle (Saale) 
  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der 

Stadt Halle (Saale) in vorliegender Fassung zu. 

 
Der Betriebsleiter wird verpflichtet nach Vorliegen des Ergebnisses der 
tariftechnischen Umsetzung des Tarifabschlusses zum Sozial- und Erziehungsdienst 
einen mit dem städtischen Haushalt abgestimmten Nachtragswirtschaftsplan 2016 zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
Tobias Kogge 
Beigeordneter 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2015/01095 
Datum:   30.11.2015 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   EB Kita 
Plandatum:     
   



 

 

Finanzielle Auswirkung:                                                              
 
 
Ergebnisplan der Stadt Halle (Saale) 
 
Produkt  1.36101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten    3.971.322,41 € 
Produkt  1.36501 Betrieb von Kindertagesstätten    30.253.383,00 € 
 
Finanzplan der Stadt Halle (Saale) 
 
4-510_2 Jugendarbeit                                     58.695,19 €  
               davon Aufwendungen passive Altersteilzeit          58.695,19 € 
 
 
 
 
 
Begründung:                                                                                                                                   
 
 
Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle (Saale) hat gemäß § 16 des Gesetzes 

über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt (EigBG) auf Grund seiner 

Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Stadt Halle (Saale) einen eigenen 

Wirtschaftsplan aufzustellen.  

Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt – KVG LSA, des Gesetzes 

über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalt sowie des 

Handelsgesetzbuches, erstellt.  

 

 
Näheres entnehmen Sie der Anlage –Wirtschaftsplan 2016- 
 
 
 
Familienverträglichkeit: 
 
Der Wirtschaftsplan 2016 wurde unter Berücksichtigung der Familienverträglichkeit erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Wirtschaftsplan 2016 
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